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«Europas Schicksal wird letzten Endes auch unser 
Schicksal sein»

Der Europatag und die Europatagsreden der Schweizer Bundesräte

AndreasKley/AlexanderSchaer
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I. Eine vernachlässigte, aber wahre Quelle des Selbst-  
und Fremdverständnisses

die periodisch an bestimmten Feier- oder gedenktagen gehaltenen reden der bun-
desratsmitglieder, namentlich die neujahrsansprache sowie die rede zum 1. august, 
erfahren jeweils eine grosse aufmerksamkeit – für den Moment. nachher geraten sie 
rasch in Vergessenheit und werden nahezu bedeutungslos. Freilich sind sie nur dann 
bedeutungslos, wenn man sie als ein einzelnes Phänomen vergangener Jahre betrach-
tet. liest man diese reden Jahr für Jahr im Kontext der diesbezüglichen politischen 
Ereignisse, so werden sie zu höchst bemerkenswerten dokumenten, die das wesent-
liche des Verhältnisses der Schweiz zur Europäischen integration aussagen. im Falle 
der seit 1965 existierenden Europatagsreden lässt sich das mehrdeutige Verhältnis der 

59229_Jaag_FS_IH.indb   651 23.10.2012   9:53:13 Uhr



652� AndreasKley/AlexanderSchaer

Schweiz zu Europa in sehr wahrer weise illustrieren. Zudem zeigt die vor 1965 er-
folgte Suche nach einem datum für den Europatag, dass es sich dabei um einen ge-
willkürten Festtag handelt.

II. Geschichtlicher Hintergrund
1. Der Europatag als politisches Symbol
die um Macht und Einfluss ringenden Politiker machen sich Symbole nutzbar. «Sym-
bol» (von gr. σύμβολον/«symbolon») bedeutet eigentlich zusammenbringen, verglei-
chen, (er)schliessen und interpretieren im Sinne eines Erkennungszeichens. in der 
antike war das Symbol ein durch boten überbrachtes Erkennungs- oder beglaubi-
gungszeichen, zum beispiel eine Scherbe, die zum gegenstück passen musste1. Solche 
politischen Symbole, wie etwa ein Feiertag, wollen als ein vereinigendes Element die 
gesellschaft zusammenschweissen und auf gemeinsame werte und Tugenden ein-
schwören2: «Politische Ordnung beruht schlussendlich auf öffentlicher loyalität und 
emotionaler bindung. loyalität ist eine Frage von identität, identität eine Frage der 
Kultur; und Kultur schliesslich schafft sich selbst durch die Verteilung von Symbolen 
und Propaganda.»3

gerade für politische Konstrukte wie die Europäische union, welche primär durch 
rationale Entscheidungen der höchsten politischen Kräfte und nicht durch gewach-
sene Strukturen oder vom Volk demokratisch legitimierte Entscheidungen entstan-
den sind, haben politische Symbole eine wichtige bedeutung. Mit ihnen entscheidet 
es sich, ob sich die bürger mit der komplexen Organisation identifizieren können. 
der Europatag will oder soll dabei sowohl für den Europarat als auch für die Europä-
ische union als ein Symbol der Einheit fungieren.

2. Europarat: Entstehung des Europa(-rats-)tages
das Ministerkomitee des Europarates war sich des verbindenden Elements eines Eu-
ropatages von anfang an bewusst. So empfahl es den regierungen der Mitglieds-
staaten 1954 die Organisation eines Europatages, wenn auch ohne bestimmten da-

1 Cancik Hildegard, Symbol ii: griechisch-römische antike, in: religion in geschichte und gegenwart, 
4. aufl., band 7, Tübingen 2004, S. 1922 m.w.h; duden, Fremdwörterbuch, Mannheim 1974, S. 705; Noll 
Peter, Symbolische gesetzgebung, in: ZSr 100/1981, S. 347 ff., 347. Vgl. zu den religiösen Symbolen: 
Kley Andreas, Kutten, Kopftücher, Kreuze und Minarette – religiöse Symbole im öffentlichen raum, in: 
rené Pahud de Mortanges (hrsg.), religion und integration aus der Sicht des rechts. grundlagen – Pro-
blemfelder – Perspektiven, Freiburger Veröffentlichungen zum religionsrecht, band 24, Zürich 2010, 
S. 229 ff.

2 Vgl. zu den europäischen Symbolen: Göldner Markus, Politische Symbole der europäischen integra-
tion, diss., Frankfurt a.M. 1988, S. 29.

3 Zowislo Natascha, auf der Suche nach einer europäischen identität, diss., Mannheim 2000, S. 76.
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tumsvorschlag4. Ein solcher wurde dem Europarat durch den Vi. Pan-Europäischen 
Kongress vom 1. november 1954 in baden-baden gemacht. Man fasste dabei den 
21. März als ersten Frühlingstag und damit als «Symbol einer neuen, leuchtenden 
Ära»5 ins auge. die beratende Versammlung zeigte sich allerdings gegenüber diesem 
datumsvorschlag, welcher auch aus den eigenen reihen mit einem Vorstoss unter-
stützt wurde6, zunächst reserviert und lehnte 1955 die Einführung eines Europatages 
am 21. März ab7. Massgebend für die ablehnung war, dass die Feier eines Europa-
tages zum damaligen Zeitpunkt nicht in allen Mitgliedsstaaten auf Zustimmung in 
der Öffentlichkeit stiess, zumal in den Mitgliedsstaaten bereits eine grosse Zahl von 
Feiertagen existierte8. in ihrer Stellungnahme wies die beratende Versammlung je-
doch darauf hin, dass die bemühungen, den 5. Mai und damit den gründungstag des 
Europa rates zu feiern, befriedigende Ergebnisse aufgezeigt hätten und daher weiter-
geführt werden sollten9.

die diskussionen um die Einführung eines Europatages lebten fünf Jahre später wie-
der auf, als die Europäische gemeindekonferenz am 27. Januar 1960 beschloss, ab 
1961 in den europäischen Städten und gemeinden jeweils am ersten Mittwoch im 
März einen «Europa Tag» zu begehen10. dies nicht zuletzt wegen dem «enormen psy-
chologischen und erzieherischen wert der Proklamation und Feier eines einheitli-
chen ‹Europatages› in allen europäischen ländern»11. der Europarat reagierte mit 
dem bericht des ausschusses für regionalplanung und Kommunalfragen vom 7. Juli 
1961. letzterer schlug dem Ministerkomitee vor, einen runden Tisch einzuberufen, 
welcher das Konzept, das datum und die ausgestaltung des Europatages ausarbei-
ten sollte12. So hätten sich die umstände seit 1955 entscheidend geändert. insbeson-
dere habe die europäische idee nicht zuletzt auch in der öffentlichen Meinung ent-
scheidende Fortschritte gemacht13. Sowohl der 21. März als auch der erste Mittwoch 
im März als Feiertag überzeugten den ausschuss nicht. ihm erschien der 5. Mai als 

4 resolution (54) 7 concerning multilateral co-operation in the cultural field, anhang ii zu doc. 238.
5 letter from the Secretary-general to the President of the consultative assembly dated 4th april, 1955, 

doc. 338.
6 Motion for a recommendation calling for the institution of a day of European fellowship, submitted by 

Mme. Von Finckenstein, doc. 333.
7 Stellungnahme nr. 15 der beratenden Versammlung zur durchführung eines «Europa-Tages» vom 7. Juli 

1955, wP.bV 7.7.1955.
8 Stellungnahme nr. 15 der beratenden Versammlung zur durchführung eines «Europa-Tages» vom 7. Juli 

1955, wP.bV 7.7.1955.
9 Stellungnahme nr. 15 der beratenden Versammlung zur durchführung eines «Europa-Tages» vom 7. Juli 

1955, wP.bV 7.7.1955.
10 resolution 17 (1960) on the celebration of a «European day», doc. cPl (3) 12.
11 resolution 17 (1960) on the celebration of a «European day», doc. cPl (3) 12.
12 report on the celebration of a «European day», doc. 1311, S. 2.
13 report on the celebration of a «European day», doc. 1311, S. 2.

59229_Jaag_FS_IH.indb   653 23.10.2012   9:53:13 Uhr



654� AndreasKley/AlexanderSchaer

die bessere lösung14. die beratende Versammlung folgte der argumentation des aus-
schusses15.

1962 richtete der Ständige ausschuss der Europäischen gemeindekonferenz eine ar-
beitsgruppe ein, welche Vorschläge für einen Europatag ausarbeiten sollte. diese kam 
zum Schluss, dass der Europatag entweder am 1. Mai oder alternativ an einem an-
deren Tag in der ersten Mai-woche gefeiert werden soll16. Ziel sei es, dass der Euro-
patag ein grosser europäischer Feiertag ähnlich dem amerikanischen independence 
day oder anderen nationalfeiertagen sein soll17. der 1. Mai habe dabei den techni-
schen Vorteil, dass er bereits in den meisten ländern ein Feiertag sei, doch wolle man 
den Mitgliedsstaaten die Möglichkeit geben, aufgrund lokaler gegebenheiten auch 
auf ein anderes datum in der ersten Mai-woche ausweichen zu können18. gestützt 
auf diesen bericht empfahl die Europäische gemeindekonferenz am 24. März 1962 
dem beratenden ausschuss sowie dem Ministerkomitee des Europarates die Prokla-
mation eines Europatages19. bis zur Festlegung eines datums solle der erste Mittwoch 
im März als Übergangslösung dienen20. auch die beratende Versammlung des Euro-
parates sprach sich am 20. September 1962 für die Festlegung eines fixen datums für 
alle europäischen länder aus, wobei das datum von «symbolischer und historischer 
bedeutung» sein müsse21. das Ministerkomitee entschied schliesslich am 31. Okto-
ber 1964 einen speziellen Europatag einzuführen, welcher wenn möglich am 5. Mai, 
dem gründungstag des Europarates begangen werden solle22.

Trotz den anschliessenden bemühungen, den 5. Mai als Europatag zu etablieren, und 
trotz der Einrichtung eines «Komitees für den Europatag» 1970 sowie einer bestäti-
gung des 5. Mai durch das Ministerkomitee am 19. november 197623, vermochte sich 
dieses datum nicht wirklich in den herzen der europäischen bevölkerung zu etab-
lieren. der Tag war nicht anschlussfähig, was seine bedeutung von anfang an rela-
tiviert. Zudem gibt es kein Europäisches Volk mit einer gemeinsamen und einheitli-
chen geschichte. Ein solcher Europatag musste daher als eine eher künstliche, weil 
gewillkürte Einrichtung erscheinen, die sich nicht im entferntesten mit einer bedeu-
tung wie sie der amerikanische independence day besitzt, messen kann24. Ein weite-

14 report on the celebration of a «European day», doc. 1311, S. 5.
15 recommendation 297 of the consultative assembly, wP.bV 26.9.1961.
16 report on «Europe day», doc. cPl (4) 8, Ziff. 6.
17 report on «Europe day», doc. cPl (4) 8, Ziff. 6.
18 report on «Europe day», doc. cPl (4) 8, Ziff. 6.
19 resolution 34 (1962) on Europe day, Ziff. 1.
20 resolution 34 (1962) on Europe day, Ziff. 3.
21 recommendation 328 of the consultative assembly, wP.bV 20.9.1962.
22 resolution (64) 16, institution of a Europe day.
23 resolution (76) 48 on the celebration of Europe day, Ziff. 1.
24 Vgl. dazu auch «bericht über die Einfügung eines neuen artikels 202a über die Verwendung der Symbole 

der union beim Europäischen Parlament in die geschäftsordnung des Europäischen Parlaments 
(2007/2240(rEg))», dok. a6-0347/2008 vom 15. September 2008.
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rer grund für das Scheitern des Europatages bestand darin, dass es noch keine «na-
tion Europa» gab und dass «in einer berufsgeprägten gesellschaft die Tatsache des 
 arbeitsfreien Tages mehr bedeutet als das andenken an hohe politische ideale»25.

3. Europäische Union: Entstehung des Europatages 
nachdem sich der Europarat für den 5. Mai und damit seinen gründungstag ent-
schieden hatte, lag für die Europäischen gemeinschaften der gedanke, den 9. Mai als 
Tag der «Schuman Erklärung» zum Europatag der Europäischen gemeinschaften zu 
machen, auf der hand. dies umso mehr, als dieser Tag bereits als interner gedenk-
tag, als Feiertag der bediensteten des rates und der Kommission, verankert war. der 
ehemalige Kommissions-Präsident Jean rey sowie der französische Staatspräsident 
Valéry giscard d’Estaing schlugen denn auch 1975 dieses datum vor; für rey war es 
der «geburtstag des vereinigten europäischen Kontinents»26. Freilich sollte es noch 
zehn Jahre dauern, bis auch die Europäischen gemeinschaften ihren Europatag ein-
richteten. Erste konkrete initiativen kamen dabei aus dem Europäischen Parlament. 
So empfahl am 21. September 1978 der abgeordnete Jean Pierre cot (Sozialistische 
Fraktion, Frankreich) in seiner schriftlichen anfrage den 8. Mai und damit den Tag 
der deutschen Kapitulation im Zweiten weltkrieg als Feiertag27. die Kommission 
verwies jedoch auf ihre unzuständigkeit28. auch die mündlichen anfragen von geor-
ges donnez (liberale und demokratische Fraktion, Frankreich) stiessen 1979 und 
1980 auf wenig gehör29. Schliesslich scheiterte auch am 22. Mai 1980 eine initiative 
von fünf Parlamentariern, jährlich am 8. Mai einen Europagedenktag abzuhalten30.

1984 nahm sich der Europäische rat der Frage von gemeinschaftssymbolen an. So 
hielt er in seinen Schlussfolgerungen von Fontainebleau fest, dass er es für unerläss-
lich halte, dass die gemeinschaft «Massnahmen trifft, durch die ihre identität gegen-
über den europäischen bürgern und der welt gestärkt und gefördert wird und durch 
die sie an Prestige gewinnt»31. Er richtete dafür einen ad-hoc-ausschuss ein, welcher 
unter anderem die Einführung von Symbolen zu prüfen hatte32. dieser «ad-hoc-aus-
schuss für das Europa der bürger» schlug schliesslich in seinem zweiten bericht zu-

25 Göldner (anm. 2), S. 150.
26 «Eg-Magazin» nr. 6, 1975.
27 abl. c 270 vom 14.11.1978.
28 abl. c 297/10 vom 11.12.1978, S. 3.
29 abl. c 266 vom 22.10.1979, S. 10 und wP.EP 26.9.1979, S. 153 resp. abl. c 34 vom 11.2.1980, S. 12 und 

wP.EP 14.1.1980, S. 17.
30 doc. EP 1-196/80.
31 Schlussfolgerungen des Europäischen rates von Fontainebleau vom 25./26. Juni 1984, in: bull. Eg, Juni 

1984, nr. 6, S. 11, Ziff. 6.
32 Schlussfolgerungen des Europäischen rates von Fontainebleau vom 25./26. Juni 1984, in: bull. Eg, Juni 

1984, nr. 6, S. 11, Ziff. 6.
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handen des Europäischen rates von Mailand vom 28./29. Juni 1985 vor, den 9. Mai als 
«Europatag» zu bestätigen33. der Europäische rat stimmte diesem Vorschlag zu34.

der Europatag hatte in den Europäischen gemeinschaften gegenüber den bereits exis-
tierenden nationalfeiertagen einen schweren Stand35. um die bedeutung der euro-
päischen Symbole stärker zu betonen, enthielt mit dem gescheiterten Verfassungs-
vertrag von 2004 erstmals eine Primärrechtsquelle eine auflistung der Symbole der 
Eu, darunter auch den «Europatag»36. Ob dies jedoch die bedeutung des Europa tages 
im gewünschten Masse auch in den herzen der europäischen bevölkerung verankert 
hätte, bleibe dahingestellt37. beim Vertrag von lissabon fehlt eine entsprechende be-
stimmung, nicht zuletzt auch um damit die im rahmen der diskussion über den Ver-
fassungsvertrag aufgekommenen Ängste vor einem europäischen «Staat» zu besänfti-
gen38. dennoch bleiben die europäischen Symbole bestandteil der Eu-Kultur. 16 der 
27 Eu-Staaten fügten denn auch der Schlussakte des Vertrages von lissabon Erklä-
rung nr. 52 bei:

«belgien, bulgarien, deutschland, griechenland, Spanien, italien, Zypern, litauen, luxemburg, un-
garn, Malta, Österreich, Portugal, rumänien, Slowenien und die Slowakei erklären, dass die Flagge 
mit einem Kreis von zwölf goldenen Sternen auf blauem hintergrund, die hymne aus der «Ode an 
die Freude» der neunten Symphonie von ludwig van beethoven, der leitspruch «in Vielfalt geeint», 
der Euro als währung der Europäischen union und der Europatag am 9. Mai für sie auch künftig als 
Symbole die Zusammengehörigkeit der Menschen in der Europäischen union und ihre Verbunden-
heit mit dieser zum ausdruck bringen.»39

und auch das Europäische Parlament reagierte unverzüglich. am 9. Oktober 2008 
beschloss es mit 503:96 Stimmen bei 15 Enthaltungen, die eigene geschäftsordnung 
«unter hinweis auf die bedeutung von Symbolen für die heranführung der bürger 
an die Europäische union und für den aufbau einer europäischen identität als Er-
gänzung der nationalen identitäten der Mitgliedstaaten» mit einem neuen artikel 

33 bericht an den Europäischen rat (Mailand, 28. und 29. Juni 1985), in: bull. Eg, 1985, beilage 7/85, Ziff. 5.5, 
S. 26.

34 Schlussfolgerungen des Europäischen rates von Mailand (28. und 29. Juni 1985), in: bull. Eg, Juni 1985, 
nr. 6, S. 14.

35 bei der Eurobarometer-umfrage vom herbst 2004 wussten nur 41% aller befragten, dass es jedes Jahr in 
jedem Eu-Mitgliedsland einen Europatag gibt, was aber immerhin einen Zuwachs von 7% gegenüber der 
gleichen umfrage im Frühling des gleichen Jahres darstellte (vgl. Eurobarometer 62 vom Mai 2005, S. 40 ff., 
<http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb62/eb_62.de.pdf>). 

36 Vertrag über eine Verfassung für Europa, art. i-8.
37 Kritisch auch Fischer Klemens H., der Europäische Verfassungsvertrag, baden-baden/wien/bern 2005, 

S. 133.
38 gegenüber diesem argument kritisch eingestellt: «bericht über die Einfügung eines neuen artikels 202a 

über die Verwendung der Symbole der union beim Europäischen Parlament in die geschäftsordnung des 
Europäischen Parlaments (2007/2240(rEg)», dok. a6-0347/2008 vom 15. September 2008.

39 Erklärung nr. 52 zur «Schlussakte der regierungskonferenz, die den am 13. dezember 2007 unterzeich-
neten Vertrag von lissabon angenommen hat», abl. c 83 vom 30. März 2010, S. 355.
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«die Symbole der union» zu ergänzen40. berichterstatter carlos carnero gonzalez 
(Sozial demokratische Fraktion, Spanien) fasste in seinem Votum zusammen:

«Zusammenfassend sei festgestellt, dass das Europäische Parlament mit der aufnahme dieser Ände-
rung in seine geschäftsordnung den europäischen bürgern eine deutliche politische botschaft ver-
mitteln will: die Symbole der union sind wichtig und es empfiehlt sich, sie auf allen Ebenen und in 
allen institutionellen und sozialen bereichen zu benutzen, weil sie die werte repräsentieren, auf de-
nen ihre Existenz beruht, weil sie all diejenigen vereinen, die innerhalb ihrer grenzen leben und ar-
beiten, und weil die union durch sie weltweit als hort der Freiheit, der Entwicklung und der Solida-
rität wahrgenommen wird.»41

auch für Prisacariu geht es beim 9. Mai nicht bloss um die Feier des gründungs-
dokuments des europäischen Einigungsprozesses: «it also provides an opportunity to 
reflect on the current and real situation, which changes daily.»42 auch biete sich an 
diesem Tag die gelegenheit zu begegnungen: «Europe day on 9 May offers a  yearly 
opportunity to bring Europe closer to its citizens. (…) Europe day must also be an 
opportunity to forge closer ties between the citizens of Europe and overcome the 
sense of distance, indifference, and even disaffection that they feel for the European 
institutions.»43 dennoch ist es fraglich, ob die europäischen Symbole wirklich zur 
geplanten identifikation mit der Europäischen union führen können: «die wahr-
nehmung der Europäischen union durch die bevölkerung ist immer noch zu ein-
geschränkt durch die Sicherheit, die der nationalstaat bietet. Es gibt keine Symbole, 
die so europäisch und so überzeugend sind, dass der vorherige identifikationsrah-
men leichten herzens aufgegeben wird.»44 Es ist unsicher, ob «die Kenntnis der bür-
ger und die assoziative wirkung des Europatages» durch die Errichtung eines unions-
weiten arbeitsfreien Feiertages «massgeblich» verbessert werden könnte45. denn die 
aktuelle Strategie, traditionelle Symbole zu verwenden, könnte eben falsch sein: «na-
tionale Symbole besitzen (noch) ein viel grösseres Mass an lebendigkeit, Zugäng-
lichkeit, Etabliertheit, Popularität und glaubhaftigkeit, so dass Europa als idee und 
Prozess dahinter nur zurückbleiben kann, wenn es sich ausschliesslich auf die glei-
che symbolische untermauerung verlässt. da Europas Symbole keine Vorgeschichte 

40 beschluss des Europäischen Parlaments vom 9. Oktober 2008 über die Einfügung eines neuen artikels 
202a über die Verwendung der Symbole der union beim Europäischen Parlament in die geschäftsord-
nung des Europäischen Parlaments (2007/2240(rEg)); heute: art. 213 der geschäftsordnung.

41 bericht über die Einfügung eines neuen artikels 202a über die Verwendung der Symbole der union beim 
Europäischen Parlament in die geschäftsordnung des Europäischen Parlaments (2007/2240(rEg)), dok. 
a6-0347/2008 vom 15. September 2008.

42 Prisacariu Ioana-Sabina, The Symbols role in the creation of a European identity, diss., iasi 2007, 
S. 65.

43 Prisacariu (anm. 42), S. 65.
44 Zowislo (anm. 3), S. 8.
45 Körner Katharina, identitätsstiftung durch den Europäischen Verfassungsvertrag, diss., berlin 2009, 

S. 342; vgl. dazu auch «bericht über die Einfügung eines neuen artikels 202a über die Verwendung der 
Symbole der union beim Europäischen Parlament in die geschäftsordnung des Europäischen Parlaments 
(2007/2240(rEg))», dok. a6-0347/2008 vom 15. September 2008.
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haben, um emotionalen halt und historische Tiefe zu verleihen, sollten sie eigentlich 
anders ansetzen als die der nationalstaaten, um erst gar nicht in direkte Konkurrenz 
mit diesen zu treten.»46 Eine Passage zur europäischen Flagge aus Moritz leuenber-
gers Europatagsrede 2006 scheint hier ein exemplarisches beispiel dafür zu sein, dass 
selbst auf höchster politischer Ebene nicht alle europäischen Symbole sogleich ver-
standen werden:

«wieso gerade 12 Sterne drauf sind, weiss ich auch nicht so recht, das entspricht jedenfalls weder der 
Zahl der Mitgliedsstaaten der Eu noch derjenigen des Europarates.»47

die Flagge der Europäischen union ist identisch mit jener des Europarates und des-
sen Flagge hatte von anfang an keinen Zusammenhang mit der Zahl seiner Mitglie-
der: Sie wies stets zwölf Sterne auf, wobei die Zahl Zwölf das Symbol der Vollkom-
menheit, Vollständigkeit und Einheit ist.

III. Verhältnis der Schweiz zur Europäischen Integration  
seit 1945 

1. Ära Petitpierre (1945–1961)
die Schweiz zeigte sich nach dem Zweiten weltkrieg unter bundesrat Max Petitpierre 
(FdP nE) bereit, an europäischen initiativen teilzunehmen, solange es sich dabei nur 
um eine vertragliche Zusammenarbeit im wirtschaftlichen, humanitären oder techni-
schen bereich und nicht um politische oder gar supranationale Organisationen han-
delte (sog. «Petitpierre-doktrin»). Petitpierre hat es in seiner 16-jährigen amtszeit 
geschafft, «mit der aussenpolitischen Formel ‹neutralität – Solidarität – universalität› 
die Sonderstellung der Schweiz nach aussen verständlich zu machen und die dienst-
leistungsfunktion der neutralität hervorzuheben»48. Zudem ist es ihm gelungen, dass 
sich die Schweiz, deren ansehen nach dem Zweiten weltkrieg auf einem Tiefpunkt 
angelangt war, aus der isolation löste und bei Petitpierres rücktritt 1961 «in der in-
ternationalen Staatenwelt eine respektierte Stellung» einnahm49.

unter Petitpierre trat die Schweiz 1948 als gründungsmitglied der Organisation für 
europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit (OEEc; am 14. dezember 1960 um-
wandlung in OEcd) bei. Sie erlangte ein «Optimum dessen, was sie aussenhandels-

46 Zowislo (anm. 3), S. 71.
47 Europatagsrede vom 5. Mai 2006.
48 Altermatt Urs, geschichte der schweizerischen aussenpolitik 1848–1991, Teil 3: Vom Ende des Zwei-

ten weltkrieges bis zur gegenwart (1945–1991), in: alois riklin et al. (hrsg.), neues handbuch der schwei-
zerischen aussenpolitik, bern 1992, S. 66.

49 Altermatt (anm. 48), S. 66.
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politisch erreichen konnte» und somit gewissermassen an einen «idealzustand»50. der 
beitritt erfolgte unter dem Vorbehalt der neutralität, der beibehaltung der Entschei-
dungsfreiheit betreffend Übernahme von OEEc-beschlüssen sowie der wahrung der 
Kompetenz zum eigenständigen abschluss von handelsverträgen (sog. «Schweizer 
Klausel»)51. wie der bundesrat in seiner botschaft ausführte, erfolgte dieser beitritt 
weniger aus finanziellen gründen52, sondern vielmehr aus gründen der Solidarität:

«die Schweiz, im Mittelpunkt Europas gelegen, kann sich nicht wirtschaftlich abschliessen oder sich 
an den Ereignissen, die sich an seiner grenze abspielen, desinteressieren. im rahmen seiner beschei-
denen Kräfte muss es an den bestrebungen teilnehmen, die den Kontinent aufbauen und damit ge-
genseitiges Verständnis, Stabilität und Frieden schaffen wollen. unser neutralitätsstatut verbietet 
uns die Teilnahme an einem offenen oder versteckten politischen bündnis. Es hindert uns jedoch 
keineswegs, und die Solidarität als natürliche Ergänzung der neutralität zwingt uns dazu, an der 
wirtschaftlichen wiederherstellung Europas mitzuarbeiten.»53

gegenüber einer europäischen integration im rahmen multilateraler Organisatio-
nen zeigte sich die Schweiz insbesondere aus neutralitätspolitischen gesichtspunk-
ten zurückhaltend. die 1957 gegründete Ewg setzte jedoch mit ihrer Zollunion die 
nichtmitgliedsstaaten wirtschaftlich zunehmend unter druck. Für die Schweiz stand 
ein Ewg-beitritt aus «staats- und handelspolitischen gründen» nicht zur diskus-
sion, da die Ewg unter anderem auf «die Errichtung eines europäischen Überstaa-
tes» abziele sowie der «unabhängigkeitswillen des Schweizervolkes» dem beitritt ent-
gegenstehe54. auch der ansatz von bilateralen abkommen wurde verworfen55. die 
Schweiz engagierte sich daher nach dem Scheitern des Projekts der grossen Freihan-
delszone aller OEEc-Staaten 1958 für die Schaffung der Europäischen Freihandels-
assoziation (EFTa)56 als alternative zur Ewg, welcher sie als gründungsmitglied seit 
1960 angehört.

2. Annäherungen an Europa (1961–1992)
Für den nächsten Schritt im rahmen der Schweizer integrationspolitik brauchte es 
einen wechsel im Eidgenössischen Politischen departement (EPd; ab 1979 Eidge-
nössisches departement für auswärtige angelegenheiten [Eda]) von Max Petitpierre 

50 Cattani Alfred, die Schweiz und die welt des westens, in: alois riklin et al. (hrsg.), neues handbuch 
der schweizerischen aussenpolitik, bern 1992, S. 363.

51 Vgl. art. 14 OEEc-Konvention, botschaft des bundesrates an die bundesversammlung betreffend den bei-
tritt der Schweiz zu dem am 16. april 1948 in Paris unterzeichneten abkommen über die europäische wirt-
schaftliche Zusammenarbeit vom 20. august 1948, bbl 1948 ii, S. 1177 ff., 1201 (zitiert: OEEc-bot-
schaft).

52 OEEc-botschaft (anm. 51), S. 1199 f.
53 OEEc-botschaft (anm. 51), S. 1201.
54 botschaft des bundesrates an die bundesversammlung über die beteiligung der Schweiz an der Europäi-

schen Freihandels-assoziation vom 5. Februar 1960, bbl 1960 i, S. 841 ff., 859 (zitiert: EFTa-botschaft).
55 EFTa-botschaft (anm. 54), S. 861.
56 Sr 0.632.31. 
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hin zum gegenüber europäischen initiativen offener eingestellten Friedrich Traugott 
wahlen (SVP bE, 1961–1965). neben der deponierung des assoziierungsgesuchs der 
Schweiz an die Ewg am 15. dezember 196157 gehörte der beitritt der Schweiz zum 
Europarat58 am 6. Mai 1963 zu den integrationspolitischen höhepunkten während 
der amtszeit wahlens als EPd-Vorsteher. die Schweiz hatte sich in den Jahren zuvor 
auf diverse art und weise dem Europarat angenähert, verzichtete jedoch unter Petit-
pierre aus neutralitätsgründen auf den eigentlichen beitritt. Es sollte allerdings noch 
über elf Jahre dauern, ehe die Schweiz am 28. november 1974 dem wichtigsten werk 
des Europarats, der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und grundfrei-
heiten (EMrK)59, beitrat. das liess sich erst nach der beseitigung der letzten hinder-
nisse, nämlich der Einführung des Frauenstimmrechts und der Streichung der kon-
fessionellen ausnahmebestimmungen erreichen.

der nächste Meilenstein der Schweizer integrationsgeschichte stellte das 1972 mit 
der Ewg abgeschlossene Freihandelsabkommen (Fha)60 dar, welches nicht zuletzt 
auch den willen ausdrückte, «die Spaltung westeuropas in zwei integrationsgruppie-
rungen im rahmen einer gesamtlösung zu überwinden»61. Für den bundesrat han-
delte es sich beim abkommen insbesondere auch um einen «akt des Selbstvertrau-
ens, des Vertrauens in die wettbewerbsfähigkeit der schweizerischen wirtschaft, aber 
auch des Vertrauens in das geistige und politische leistungsvermögen des landes»62. 
Es war dies zugleich der allererste integrationsschritt, welcher freiwillig und ohne 
Verfassungsgrundlage dem Stimmvolk zur abstimmung vorgelegt wurde. So stimm-
ten am 3. dezember 1972 alle Kantone und 72,5% der Stimmbürger dem abkommen 
zu (Stimmbeteiligung 52,9%)63. das abkommen trat am 1. Januar 1973 in Kraft. Mit 
dem beitritt zur EMrK 1974 sowie zur KSZE-Schlussakte64 1975 sollten noch weitere 
Meilensteine in die amtszeit von bundesrat Pierre graber (SP nE, 1970–1978) fallen, 
welche denn auch als «wende zur aktiven aussenpolitik»65 erscheint.

57 64. bericht des bundesrates an die bundesversammlung betreffend die gemäss bundesbeschluss vom 
28. September 1956 erlassenen wirtschaftlichen Massnahmen gegenüber dem ausland vom 22. dezember 
1961, bbl 1961 ii, S. 1325 ff., 1331 f.

58 botschaft des bundesrates an die bundesversammlung über den beitritt der Schweiz zum Statut des Euro-
parates vom 15. Januar 1963, bbl 1963 i, S. 113 ff.; bericht des bundesrates an die bundesversammlung 
über die beziehungen der Schweiz mit dem Europarat vom 26. Oktober 1962, bbl 1962 ii 1085 ff.

59 aS 1974 2151; Sr 0.101.
60 aS 1972 3115; Sr 0.632.401.
61 botschaft des bundesrates an die bundesversammlung über die genehmigung der abkommen zwischen 

der Schweiz und den Europäischen gemeinschaften vom 16. august 1972, bbl 1972 ii, S. 653 ff., 654 (zi-
tiert: Fha-botschaft).

62 Fha-botschaft (anm. 61), S. 733.
63 bbl 1973 i, S. 82.
64 Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE), bbl 1975 ii, S. 917 ff., 924 ff.
65 Altermatt (anm. 48), S. 70.
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in die amtszeit von rené Felber (SP nE, 1988–1993) fiel der bislang grösste rück-
schlag der Schweizer integrationsgeschichte: der vom Volk abgelehnte Ewr-beitritt 
1992. bereits vier Jahre zuvor fiel im bundesrat der Entscheid, welcher das Schwei-
zer rechtssystem bis heute stärker prägt, als dies der breiten Öffentlichkeit bekannt 
ist. der bundesrat beschloss am 18. Mai 1988, «in bereichen von grenzüberschreiten-
der bedeutung (und nur dort) eine grösstmögliche Vereinbarkeit unserer rechtsvor-
schriften mit denjenigen unserer europäischen Partner zu sichern»66. Es war dies der 
beginn des «autonomen nachvollzugs». noch im gleichen Jahr publizierte der bun-
desrat zudem mit dem «bericht des bundesrates über die Stellung der Schweiz im eu-
ropäischen integrationsprozess»67 den ersten grossen integrationsbericht.

nach dem Fall des «Eisernen Vorhangs» und der nun einsetzenden neukonzipie-
rung der Schweizer neutralitätspolitik beschleunigte die landesregierung den in-
tegrationsprozess. am 19. Oktober 1991 folgte der Entscheid, den Eg-beitritt als 
Ziel der bundesrätlichen integrationspolitik festzulegen und am 18. Mai 1992 be-
schloss der bundesrat den «bericht über einen beitritt der Schweiz zur Europäischen 
gemeinschaft»68 sowie die «botschaft zur genehmigung des abkommens über 
den Europäischen wirtschaftsraum»69. dass acht Tage später, am 26. Mai 1992, die 
Schweiz sogar das Eg-beitrittsgesuch einreichte (sistiert am 13. Januar 1993), dürfte 
wohl  mitentscheidend dafür gewesen sein, dass knapp ein halbes Jahr später das Volk 
dem bundesrat die gefolgschaft zu dieser Schnell-integration verweigerte70. die Ver-
abschiedung des von der geistigen landesverteidigung geförderten isolationismus 
ging zu schnell: am 6. dezember 1992 lehnten 50,3% der Stimmberechtigten und 
18 Kantone (Stimmbeteiligung 78,7%) den Ewr-beitritt ab71.

3. Der Bilaterale Weg (seit 1993)
Trotz der abstimmungsniederlage blieb der Eu-beitritt das strategische Ziel des bun-
desrates72. das hauptaugenmerk fiel nun jedoch dem schrittweisen abschluss von 
sektoriellen Verträgen mit der Eg zu, um die nichtteilnahme am Ewr zu kompen-
sieren. am 21. Juni 1999 erfolgte in luxemburg nach über vier Jahren Verhandlungs-
zeit die unterzeichnung der sieben sektoriellen abkommen zwischen der Schweiz 
und der Eg in den bereichen Personenverkehr, landverkehr, luftverkehr, technische 
handelshemmnisse, Forschung, landwirtschaft und öffentliches beschaffungswe-

66 bericht über die Stellung der Schweiz im europäischen integrationsprozess vom 24. august 1988, bbl 1988 
iii, S. 249 ff., 380.

67 bbl 1988 iii, S. 249 ff.
68 bbl 1992 iii, S. 1185 ff.
69 bbl 1992 iV, S. 1 ff.
70 So auch Jaag Tobias, Europarecht, 3. aufl., Zürich/basel/genf 2010, S. 399, 445.
71 bbl 1993 i, S. 168.
72 bericht über die aussenpolitik der Schweiz in den 1990er-Jahren vom 29. november 1993, bbl 1994 i, 

S. 153 ff., 196.
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sen («bilaterale i»)73. am 21. Mai 2000 stimmten 67,2% der Stimmberechtigten (und 
24 Kantone) den abkommen zu (Stimmbeteiligung 48,3%)74. die abkommen traten 
am 1. Juni 2002 in Kraft.

in die amtszeit von Micheline calmy-rey (SP gE, 2003–2011) fiel der bislang letzte 
Schritt der Schweizer integrationspolitik. dieser beinhaltete zu allererst eine zusätz-
liche intensivierung der Zusammenarbeit Schweiz–Eg mit einem zweiten Paket von 
acht bilateralen abkommen in den bereichen «Schengen/dublin», Zinsbesteuerung, 
betrugsbekämpfung, landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte, umwelt, Statistik, 
Medien und ruhegehälter («bilaterale ii») sowie einer absichtserklärung im bereich 
bildung75. nachdem gegen sieben abkommen kein referendum ergriffen wurde, 
nahm das Volk am 5. Juni 2005 den beitritt zu «Schengen/dublin» mit einer Zustim-
mung in der höhe von 54,6% an (Stimmbeteiligung 56,6%)76.

das Schweizer Stimmvolk bestätigte in mehreren abstimmungen die aktuelle inte-
grationspolitik des bundes. So nahm das Volk am 25. September 2005 die ausdeh-
nung des Personenfreizügigkeitsabkommens auf die neuen Eu-Staaten sowie die re-
vision der flankierenden Massnahmen mit 56% an (Stimmbeteiligung 54,5%)77. am 
26. november 2006 folgte mit 53,4% die Zustimmung zur sogenannten «Kohäsions-
milliarde» (Stimmbeteiligung 45%)78 und am 8. Februar 2009 mit 59,6% die Zustim-
mung zur weiterführung des Personenfreizügigkeitsabkommens sowie dessen aus-
dehnung auf bulgarien und rumänien (Stimmbeteiligung 51,4%)79.

IV. Europatagsreden der Bundesräte 
1. Die Premierenrede Friedrich Traugott Wahlens 1965
in seinem letzten amtsjahr als bundesrat kam Friedrich Traugott wahlen 1965 die 
Ehre zu, die erste Schweizer Europatagsrede zu halten. Er nutzte dies zu beginn auch 
für einen kritischen rückblick auf das seiner ansicht nach zwiespältige gemeinsame 
Erbe Europas und drückte seinen wunsch nach einer «friedlichen Einheit in der Viel-
falt» aus80: 

«Europa hat teuer dafür bezahlt, dass es sein höchstes Erbe, (…) nicht besser zu verwalten wusste. 
der Kontinent, der im 19. Jahrhundert eindeutig die welt beherrschte, ist durch die rivalitäten sei-

73 bbl 1999 Vii, S. 6128 ff.
74 bbl 2000, S. 3774.
75 bbl 2004, S. 5965 ff.
76 bbl 2005, S. 5184.
77 bbl 2005, S. 6904.
78 bbl 2007, S. 452.
79 bbl 2009, S. 1672.
80 Wahlen Friedrich Traugott, dem gewissen verpflichtet, Zeugnisse aus den Jahren 1940 bis 1965, 

Zürich 1966, S. 213 ff.
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ner Völker entmachtet worden. Er muss versuchen, sich eine neue weltbedeutung zwischen den zwei 
Supermächten zu schaffen.»81

besorgt zeigte sich wahlen zudem über die Spaltung der europäischen integration 
zwischen Ewg und EFTa. dennoch war die rede von Optimismus geprägt:

«nach den bitteren Erfahrungen der zwei weltkriege (…) stehen wir wohl heute am anfang der 
meistversprechendsten Einigungsbewegung der europäischen geschichte. Man fasst diese bestre-
bungen unter dem begriff der europäischen integration zusammen. geben wir diesem begriff seine 
volle bedeutung, so wird offenkundig, dass die bisherigen Verwirklichungen lediglich Schritte auf 
ein Fernziel darstellten, dessen Erreichung noch sehr viel Zeit und grosse anstrengungen kosten und 
manchem rückschlag ausgesetzt sein wird.»

wahlen hob neben dem Europarat nicht zuletzt auch die rolle der Schweiz als Vor-
bild des europäischen Einigungsprozesses hervor, wenngleich man sich als neutraler 
Kleinstaat nicht führend in «ein so gewaltiges unternehmen wie die europäische in-
tegration» einschalten könne:

«die Schweiz ist durch Jahrhunderte, Schritt für Schritt, oft unter Schmerzen und Enttäuschungen, 
zu dem geworden was sie heute ist. Es ist ihr gelungen, am begegnungspunkt verschiedener Spra-
chen und Kulturen das ideal der Einheit in der Vielfalt zu verwirklichen, das das Zukunftsbild Euro-
pas vorwegnimmt. denn eines ist sicher: das geeinte Europa wird, wenn es bestand haben soll, auf 
föderalistischer grundlage aufgebaut werden müssen. 

(…) Es ist meine ueberzeugung, dass das zu bauende Europa in der Eigenständigkeit seiner Teile, 
im respekt des andersartigen und in der wahrung der Freiheit wesensverwandte Züge mit der 
Schweiz haben muss. geht die Entwicklung in dieser richtung, dann haben wir auch die Möglich-
keit, ja ich möchte sagen aus unserer ganzen geschichte heraus die Verpflichtung, an der Schaffung 
dieses neuen Europa mitzuarbeiten. (…)

(…) unser land ist (…) ein Stück Europa. Europas Schicksal wird letzten Endes auch unser Schick-
sal sein.»

2. Das Ende der ersten Euphorie (1966–1970)
amtsnachfolger willy Spühler (SP Zh; 1966–1970) knüpfte in seinen vier Europa-
tagsreden an die rede wahlens an, legte allerdings bereits eine weniger euphorische 
haltung an den Tag. Mahnte er 1966 noch vor überzogenen Erwartungen an die Po-
litik des Europarates82:

«dem ungeduldigen mag es als eine Politik der kleinen Schritte vielleicht nicht sehr imponieren. 
die Zukunft wird jedoch erst erweisen, ob nicht der weg der praktischen lösungen auf vielen Teil-
gebieten am ehesten gewähr bietet, die Staaten unseres Kontinentes zu einem enger verknüpften 
gewebe der gesamteuropäischen Einheit zu führen. dieser weg liegt uns pragmatisch eingestellten 
Schweizern am nächsten.»

81 Europatagsrede vom 5. Mai 1965, bundesarchiv.
82 Europatagsrede vom 5. Mai 1966, bundesarchiv.
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So fand er 1967 bereits deutlichere worte83:
«das heutige Europa (…) mag viele, die auf den geist der Vernunft und die Kraft der ideale bau-
ten, enttäuschen.»

auch Spühler drückte in seinen reden insbesondere sein bedauern über den «aus-
einanderstrebenden dualismus»84 der europäischen integration aus, betonte die 
«Schweizer Einigung» als beispiel für Europa und forderte zu einer aktiven Schwei-
zer Europapolitik auf.

nachdem der umfang der reden Spühlers abnahm, wobei gleichzeitig auch der ge-
halt an prägnanten aussagen – insbesondere auch zu anderen Organisationen als 
dem Europarat – sank, erstaunt es den neutralen beobachter wenig, dass 1970 erst-
mals keine Europatagsrede gehalten wurde85. das Politische departement begrün-
dete dies damit, dass der Europatag zu einer nichtssagenden routineangelegenheit zu 
werden drohe und man kaum mehr wisse, was man zu diesem Thema sagen solle86. 
der Journalist henri Stranner kommentierte:

«gibt es wirklich über Europa so wenig zu sagen, dass unsere regierung bereits nach fünf Jahren die 
kaum begonnene Tradition der Europatag-Erklärungen abbrechen muss? ist es nicht auch schwie-
rig, jedes Jahr wieder etwas Originelles zum 1. august zu sagen? gibt es nicht viele andere offizielle 
Erklärungen, die längst und weit mehr als der Europatag zur routine geworden sind?»

3. Wiederbelebung und Ausbau (1971–1980)
Pierre graber belebte die Schweizer Europatagsrede nach einem Jahr Pause 1971 wie-
der neu und knüpfte dabei an den argumentationsstil seiner amtsvorgänger an. So 
mahnte er unter anderem ebenfalls zur geduld mit dem politischen Prozess im Euro-
parat, betonte den Vorbildcharakter der «Schweizer Einigung» und vertrat eine aktive 
Schweizer Europapolitik, wenngleich er nun erstmals auch klare grenzen setzte87:

«Es ist (…) unser wunsch beim aufbau Europas tatkräftig mitzuwirken, wobei wir allerdings ge-
wisse fundamentale politische Erfordernisse unbedingt respektieren müssen: die neutralität, die 
 unsere unabhängigkeit gewährleistet, sowie die direkte demokratie und der Föderalismus, die das 
wesen unseres Staates ausmachen.»

1972 sollte das letzte Jahr sein, in dem der jeweilige Vorsteher des Politischen depar-
tements die Europatagsrede hielt. ab 1973 kam diese aufgabe dem jeweiligen bun-
despräsidenten zu. graber betonte in seiner rede von 1972 insbesondere die Kompa-
tibilität von Europäischer gemeinschaft und Europarat88:

83 Europatagsrede vom 5. Mai 1967, bundesarchiv.
84 Europatagsrede vom 5. Mai 1966, bundesarchiv.
85 national-Zeitung nr. 203, 6. Mai 1970, S. 5; henri Stranner kommentierte ferner in der national-Zeitung 

nr. 201, 5. Mai 1970, S. 3.
86 Stranner Henri, Europatag ignoriert, national-Zeitung nr. 203, 6. Mai 1970, S. 5.
87 Europatagsrede vom 5. Mai 1971, documenta 1971/3 nr. 8, S. 79 ff.
88 Europatagsrede vom 5. Mai 1972, documenta 1972/3, S. 11 f.
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«dank ihrer verschiedenartigen Methoden und Zielsetzungen – die eigentliche wirtschaftliche und 
politische integration auf der einen Seite, eine lockere juristische, soziale und kulturelle Zusammen-
arbeit auf der andern – vermögen sich Europäische gemeinschaften und Europarat durchaus in 
sinnvoller weise zu ergänzen.»

in diese Zeit fallen auch inhaltliche neuerungen bei den reden. So thematisierten die 
bundesräte ab 1972 erstmals die bedeutung eines bewusstseins der europäischen Zu-
sammengehörigkeit in der bevölkerung. Sie gaben ferner dem begriff der «Schick-
salsgemeinschaft», einerseits im Verhältnis Schweiz–Europa, andererseits im inner-
europäischen Verhältnis, eine stärkere bedeutung. Mit dem beitritt zur EMrK 1974 
nahm die Fokussierung der reden auf die Tätigkeit des Europarates zu, wobei nun 
insbesondere auch der Schutz der Menschenrechte im Fokus stand. 1976 kündigte 
bundespräsident rudolf gnägi in seiner Europatagsrede zudem an, dass inskünftig 
jeder Europatag unter ein Motto gestellt werde und einen bestimmten bereich der 
Schweizer demokratie zum ausdruck bringe, «um dieser Feier vermehrte bedeutung 
zu verleihen und die damit verbundenen Zielsetzungen noch deutlicher hervorzuhe-
ben». das Motto 1976 lautete: «Menschenrechte – deine rechte»89. dennoch fand die 
Europatagsrede in den Medien weiterhin nur eine bescheidene beachtung. 1979 kam 
zudem der Symbolcharakter des Europatages in der rede von bundespräsident hans 
hürlimann erstmals zur Sprache. hürlimann sah dabei im Europatag das Symbol der 
europäischen Einigung, «deren Ziel die Verteidigung der ideale der demokratischen 
gesellschaft» sei, «in der die grundfreiheiten des individuums und der Menschen-
rechte geschützt bleiben»90. bundespräsident georges-andré chevallaz liess 1980 das 
Jahrzehnt mit den worten ausklingen, dass der Schweiz die Entwicklung Europas 
nicht gleichgültig sein könne und dass das unabhängigkeitsstreben und die neutrali-
tät die Schweiz nicht von einer noch engeren Zusammenarbeit mit den europäischen 
institutionen abhalten dürfe. Mit der Teilnahme an Organisationen und internationa-
len Verträgen müsse die Schweiz keinen Verlust ihrer identität befürchten, vielmehr 
trete sie aus ihrer isolation heraus und könne an den Entscheidungen einer grösseren 
gemeinschaft mitwirken91.

4. Der Europatag verliert an Bedeutung (1981–1995)
Vor dem hintergrund der rede chevallaz’ sowie der durch Pierre graber eingelei-
teten «aktiven aussenpolitik» erstaunt es, dass trotz zunehmender annäherung zwi-
schen der Schweiz und der Eg die bundespräsidenten in den Jahren von 1982 bis 
1985 keine Europatagsreden hielten. noch interessanter ist es, dass der bundespräsi-
dent 1992 keine solche rede hielt. der negative abstimmungsausgang am 6. dezem-
ber 1992 zum Ewr hatte dann den folgenden bundespräsidenten wohl den atem 

89 national-Zeitung vom 6. Mai 1976, S. 7 und nZZ vom 6. Mai 1976 nr. 105, S. 25.
90 Europatagsrede vom 5. Mai 1979, nZZ vom 7. Mai 1979 nr. 104, S. 15.
91 «gazette de lausanne» vom 6. Mai 1980, S. 8.
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verschlagen: Sie hielten bis 1995 keine Europatagsrede. aber auch sonst blieben die 
reden in der Zeitspanne bis zum einschneidenden Jahr 1992 vor dem hintergrund 
dieser entscheidenden Phase der Schweizer integrationspolitik überraschend inhalts-
arm.

5. Der Europatag vor dem Hintergrund des Bilateralismus (seit 1996)
die niederlage in der Ewr-abstimmung hat in den Europatagsreden des bundes-
rates ihre Spuren hinterlassen, zeigte man doch – wie beispielsweise bundespräsi-
dent arnold Koller in der Europatagsrede 199792 – durchaus respekt gegenüber dem 
Volksentscheid. Trotz thematischer Fokussierung auf die bilateralen abkommen lies-
sen die bundesrätinnen und bundesräte in ihren Europatagsreden durchblicken, dass 
die Frage eines Eu-beitritts nicht vom Tisch sei und sich früher oder später erneut 
stelle. Mit den krisenhaften Erscheinungen in der Europäischen union verschwand 
dieser gedanke aus den reden. bundespräsidentin leuthard sprach in der letzten 
Europa(-rats-)tagsrede vom 5. Mai 201093 lediglich von guter nachbarschaft, von der 
hilfe der Schweiz für Osteuropa und von den Verdiensten des Europarates. die Eu-
ropäische union erwähnte sie mit keinem wort. der beitritt der Schweiz ist in weite 
Ferne gerückt.

92 Europatagsrede vom 5. Mai 1997, bundesarchiv.
93 Europatagsrede vom 5. Mai 2010, <www.admin.ch>.

59229_Jaag_FS_IH.indb   666 23.10.2012   9:53:14 Uhr


	59229_Jaag_FS_DUZ.pdf
	Leere Seite
	Leere Seite




